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Zeugnisse 

 

Lernentwicklungsgespräche in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 zum Halbjahr 

In den Jahrgangsstufen 1 bis 3 wird anstelle des Zwischenzeugnisses weiterhin ein 

dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch durchgeführt. Genauere Informationen 

hierzu erhalten Sie kurz vorher. 

 

Jahreszeugnis: Jahrgangsstufe 1 

Dieses Zeugnis enthält einen Bericht mit Beobachtungen insbesondere zum Sozial- 

sowie zum Lern- und Arbeitsverhalten. Auch wird der Leistungsstand in den einzelnen 

Fächern und individuelle Lernfortschritte beschrieben. 

 

Jahreszeugnis: Jahrgangsstufe 2 bis 4 

Die Jahreszeugnisse der Klassen 2 bis 4 enthalten weiterhin Ziffernnoten.  

 

Übertrittsverfahren in den 4.Jahrgangsstufen 

Die Schüler der 4. Jahrgangsstufen erhalten Ende Januar anstelle des 

Zwischenzeugnisses eine Zwischeninformation zum Leistungsstand. Diese 

enthält eine kurze Rückmeldung zu den Jahresfortgangsnoten aller Fächer. 

Anfang Mai bekommen die Schüler und Schülerinnen der 4. Jahrgangsstufe ein 

Übertrittszeugnis. Dieses enthält: 

• Ausschließlich die Ziffernnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik und HSU 

• Die daraus gebildete Gesamtdurchschnittsnote 

• Eine zusammenfassende Beurteilung der Übertrittseignung 
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Bis zum Erhalt des Übertrittszeugnisses sollen in den Fächern Deutsch, Mathematik 

und HSU insgesamt 18 Probearbeiten geschrieben werden.  

Entsprechende Informationen hinsichtlich der Anzahl und Aufteilung der Probearbeiten 

erhalten Sie von Ihrer Lehrkraft.  

 

Am Ende der 4. Jahrgangsstufe erhalten die Schüler und Schülerinnen ein 

Jahreszeugnis. 

 

Übertritt 

 

Übertritt in die 5. Klasse der Realschule 

 

Durchschnittsnote aus 

Deutsch, Mathematik, HSU im Übertrittszeugnis: 

• 2,66           Übertritt uneingeschränkt möglich 

• In allen anderen Fällen: 

Übertritt nach bestandenem Probeunterricht möglich  

Bei den Noten 4/4 im Probeunterricht entscheiden die Eltern nach Beratung, bei 

einer 5 oder g in mindestens einem der beiden Fächer ist der Übertritt nicht mehr 

möglich. 

 

 

Übertritt in die 5. Klasse des Gymnasiums 

 

Durchschnittsnote aus 

Deutsch, Mathematik, HSU im Übertrittszeugnis: 

• 2,33           Übertritt uneingeschränkt möglich 

• In allen anderen Fällen: 

Übertritt nach bestandenem Probeunterricht möglich  

 

 

Weitere Informationsmöglichkeiten: 

Staatliche Schulberatungsstelle für Niederbayern 


